
 

 

 

Hinweise 

für die Tätigkeit des Abwicklers 
 

(Stand März 2018) 

 

 

Die Bestellung eines Abwicklers erfolgt 

 zum Schutz des Mandanten, 

 zur Wahrung einer funktionierenden Rechtspflege,  

 zur Wahrung des Ansehens der Anwaltschaft. 

 

 

Tätigkeit 

Der Abwickler wird in eigener Verantwortung, jedoch im Interesse, für Rechnung und auf Kosten des 

Ausgeschiedenen tätig (§ 55 Abs. 3, § 53 Abs. 9 BRAO). Die Tätigkeit erstreckt sich nicht auf das 

Vermögen des Ausgeschiedenen; insbesondere tritt der Abwickler nicht in die Vertragsverhältnisse des 

Ausgeschiedenen ein. Bezüglich der Vergütung wird auf § 53 Abs. 10 BRAO verwiesen. 

In entsprechender Anwendung der §§ 666, 667 und 670 BGB ist der Abwickler auskunfts-, rechnungs- 

und herausgabepflichtig; andererseits hat er einen Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen nur ge-

gen den Ausgeschiedenen bzw. die Erben. Eine eventuelle Bürgenhaftung der Rechtsanwaltskammer 

bezieht sich nur auf eine festgesetzte Vergütung, nicht auf Auslagen (§ 53 Abs. 9, 10 BRAO). 
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I. Bestandsaufnahme 

Betreten der Kanzlei 

Der Abwickler ist berechtigt, die Kanzleiräume zu betreten und die zur Kanzlei gehörenden Gegen-

stände einschließlich des der anwaltlichen Verwahrung unterliegenden Treuguts in Besitz zu nehmen, 

herauszuverlangen und hierüber zu verfügen (§ 55 Abs. 2 BRAO). 

Der Abwickler ist an Weisungen des Ausgeschiedenen (Erben) nicht gebunden; dieser darf die Tätig-

keit des Abwicklers nicht beeinträchtigen. 

a) Das Betreten der Kanzleiräume ist gegebenenfalls durch den Antrag auf Erlass einer einstwei-

ligen Verfügung (§§ 935, 945 ZPO) zu erzwingen. Keine Selbsthilfe. 

b) Soweit erforderlich, hat der Abwickler Sicherungsmaßnahmen (z. B. Auswechslung der 

Schlösser) vorzunehmen. 

 

II. Geld- und Postverkehr, beA 

1. Sichtung der Buchhaltung zur Feststellung der Bankverbindungen und des Geldver-

kehrs 

Aufgrund von Geschäftsbedingungen der Banken kann der Abwickler Verfügungsbevollmächtigter 

über die Anderkonten des früheren Rechtsanwalts werden. In der Praxis räumen die Banken dem 

Abwickler keine Verfügungsbefugnis über das Geschäftskonto ein. Hier ist im Einzelfall die Vollmacht 

des Ausgeschiedenen bzw. der Erben einzuholen. Sollten auf einem Geschäftskonto Fremdgelder 

eingehen, ist die Bank, wenn sie der Verfügungsbefugnis nicht zustimmt, darüber zu informieren, dass 

diese unverzüglich auszuzahlen sind; gegebenenfalls ist sie „bösgläubig“ zu machen. Dies gilt insbe-

sondere dann, wenn sich das Geschäftskonto im Minus befindet.  

Dem Abwickler ist unbedingt die Errichtung eines neuen Geschäftskontos zu empfehlen, um miss-

bräuchlichen Verfügungen des neben ihm noch bevollmächtigten Kontoinhabers vorzubeugen. Auf 

dieses Konto ist ein Guthaben zu übertragen. 

2. Anderkonto 

Für Fremdgeld ist ein Anderkonto einzurichten. Soweit auf dem allgemeinen Rechtsanwaltskonto des 

Ausgeschiedenen noch Fremdgeld lagert, das weiterzuleiten ist, sind geeignete Maßnahmen zu ergrei-

fen, dieses Fremdgeld zu sichern, notfalls durch einen Arrest. 

3. Pfändungen 

Das LG Kiel (Beschluss vom 20.11.89 – 13 T 474/89) nimmt den Vorrang der zur Fortführung der Pra-

xis notwendigen Mittel zur Deckung der Miet-, Sach- und Personalkosten an, zu denen auch die Vergü-

tungsansprüche des Abwicklers gehören (§ 850i ZPO). 
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4. Kassen/vorhandene Bargelder 

Der Abwickler wird nicht Eigentümer des vorgefundenen Barvermögens. Er ist lediglich gemäß § 55 

Abs. 3 Satz 1 BRAO, § 53 Abs. 9 BRAO, § 670 BGB zur Inbesitznahme des Barvermögens berechtigt, 

um dieses im Rahmen der Aufwendungen für die Praxis (Zahlung von Portokosten, Gerichtskosten 

oder Ähnliches) zu verwenden.  

5. Buchhaltung/Steuern 

Der Abwickler ist ab dem Tag der Amtsübernahme zur Errichtung einer eigenen, anwaltsüblichen 

Buchhaltung verpflichtet. Er ist zur Abführung der vereinnahmten Umsatzsteuer unter Gegenrechnung 

der Vorsteuer verpflichtet. Sonstige Steuererklärungen (Einkommensteuererklärungen etc.) obliegen 

dem Abwickler nicht. 

6. Postsendungen 

Der Abwickler hat von Beginn seiner Tätigkeit an sicherzustellen, dass er Kenntnis von der Geschäfts-

korrespondenz des ausgeschiedenen Rechtsanwalts erhält. Das kann er durch entsprechende Be-

kanntgabe gegenüber den Mandanten, Gegnern und Gerichten ebenso bewirken wie durch Post-

Nachsendeaufträge oder die direkte Einsicht in die Kanzlei. Er muss sicherstellen, dass der ausge-

schiedene Rechtsanwalt nicht die Post abfangen und unterdrücken kann. Der Anspruch des Abwick-

lers auf Herausgabe der gesamten Kanzleipost ist daher im Wege der einstweiligen Verfügung geltend 

zu machen, wenn eine einverständliche Lösung nicht möglich ist.  

Zu den Aufgaben des Abwicklers gehört es nicht, Zustellungen anzunehmen, die den ausgeschiede-

nen Rechtsanwalt als Beschuldigten oder Angeklagten betreffen. Das Gleiche gilt, wenn die Postsen-

dungen Ämter betreffen, die der Ausgeschiedene inne hatte oder noch bekleidet. 

7. Besonderes elektronisches Anwaltspostfach – beA 

Der Abwickler muss Zugriff auf das beA des Abzuwickelnden haben. Hier kommt die Regelung in § 25 

Abs. 3 RAVPV zur Anwendung. Wird ein Vertreter oder Abwickler bestellt, so räumt die Bundesrechts-

anwaltskammer diesem für die Dauer seiner Bestellung einen auf die Übersicht der eingegangenen 

Nachrichten beschränkten Zugang zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach der Person ein, 

für die er bestellt oder benannt ist. Dabei müssen für den Vertreter oder Abwickler der Absender und 

der Eingangszeitpunkt der Nachricht einsehbar sein; der Betreff, der Text und die Anhänge der Nach-

richt dürfen nicht einsehbar sein. Die zur Einräumung des Zugangs erforderliche Übermittlung von 

Daten durch die Rechtsanwaltskammer an die Bundesrechtsanwaltskammer erfolgt im automatisierten 

Verfahren. Der Abwickler hat mit seiner Bestellung automatisch Zugang zu den erforderlichen Daten 

des Abzuwickelnden. Jedoch hat der Abwickler Zugang nur auf beschränkte Datensätze. Bei Eingang 

eines Dokuments hat er Zugriff auf die Absenderdaten und den Betreff und kann dies der entspre-

chenden Akte zuordnen. Es empfiehlt sich, mit dem Absender Kontakt aufzunehmen, über die Bestel-

lung als Abwickler zu informieren und zu bitten, das Dokument direkt auf das beA des Rechtsanwalts 

(Abwickler) zu senden. 
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III. Inventar/Räume/Arbeitsverhältnisse 

Der Abwickler wird aber nicht Schuldner der bestehenden Vertragsverhältnisse, handelt andererseits 

auf eigenes Risiko bei der Eingehung von Verpflichtungen; die Bürgenhaftung der Kammer erstreckt 

sich nur auf die Vergütung. 

1. Miete/Räume 

Mieter und damit zur Zahlung des Mietzinses verpflichtet bleibt allein der Ausgeschiedene. Nur gegen 

diesen kann der Vermieter seine Ansprüche geltend machen.  

a) Räume werden benötigt 

Ist der Abwickler auf die Benutzung der Büroräume für seine Tätigkeit angewiesen und zahlt der Aus-

geschiedene die Miete nicht oder kündigt er die Räume, kann der Abwickler nach Maßgabe des Auf-

tragsrechts die Nutzungsentschädigung, die er aufwenden muss, um die Räume weiter nutzen zu kön-

nen, als Aufwendungen geltend machen, allerdings ausschließlich gegenüber dem Ausgeschiedenen 

(§ 55 Abs. 3 i.V.m. § 53 Abs. 9, 10 BRAO). 

b) Räume werden nicht benötigt 

Benötigt der Abwickler die Büroräume für seine Tätigkeit nicht, sollte er die Abwicklungstätigkeit von 

seiner eigenen Kanzlei aus erledigen. 

2. Miete/Geräte 

Es gilt das Gleiche für die Mietverhältnisse über elektronische Geräte (PC, Kopierer, Telefonanlage).  

3. Arbeits-/Ausbildungsverhältnisse 

Der Abwickler wird nicht Vertragspartner. Das Arbeitsverhältnis endet nicht durch den Widerruf der 

Zulassung. Bei einem Ausbildungsverhältnis muss der frühere Rechtsanwalt kündigen, da er zur Aus-

bildung von Rechtsanwaltsfachangestellten nicht mehr befugt ist. Kümmert sich der ausgeschiedene 

Rechtsanwalt nicht um das Ausbildungsverhältnis, sollte sich der Abwickler diesbezüglich an die 

Rechtsanwaltskammer wenden, die als zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz zu informie-

ren ist. In der Regel wird in Absprache mit den Auszubildenden ein neuer Ausbildungsplatz gesucht. 

 

IV. Mandate 

1. Gemeinsame Regeln 

a) Mitteilung an Gegner und beteiligte Gerichte  

Die frühere Verpflichtung des Abwicklers, seine Bestellung dem Gericht anzuzeigen, bei dem der aus-

geschiedene Rechtsanwalt zugelassen war, ist entfallen. Für den Abwickler bestehen keine weiteren 

Anzeigepflichten. Die Abwicklerbestellung wird nach der Neuregelung in § 31 Abs. 3 Nr. 8 BRAO im 

Gesamtverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer eingetragen.  
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Sowohl die Gegner als auch die beteiligten Gerichte sollen jedoch im Rahmen der Mandatsfortführung 

über die Abwicklertätigkeit informiert werden. 

b) Auskünfte an Dritte 

Informationen sollten möglichst nur aufgrund schriftlicher Anfragen erfolgen und nur, nachdem die 

Auskunftspflicht oder -berechtigung geprüft worden ist.  

Auskünfte im Rahmen der Bestellungsanzeige sind unbedenklich. Der Abwickler ist kein Hilfsorgan der 

Behörden. 

c) Unterzeichnung im Geschäftsverkehr 

Bei der Gestaltung seines Briefpapiers muss der Abwickler kenntlich machen, dass er als Abwickler 

handelt. 

d) Anzeige der Bestellung zum Abwickler an die vorhandenen Mandanten 

In einem Informationsbrief sollte der Abwickler den Mandanten mitteilen, dass er amtlich bestellt wor-

den ist. Er soll darauf hinweisen, dass es seine Aufgabe ist, vorhandene Mandate weiterzuführen, wo-

bei bereits gezahlte Gebühren angerechnet werden. 

2. Fortführung von Mandaten 

Dem Abwickler obliegt es, die schwebenden Angelegenheiten abzuwickeln (§ 55 Abs. 2 Satz 1 BRAO). 

Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, den aktuellen Aktenbestand des ehemaligen Kanzleiinhabers zu 

ermitteln (vgl. auch Ziffer 4). 

a) Rechtliche Stellung des Abwicklers 

Dem Abwickler stehen nur die anwaltlichen Befugnisse des Rechtsanwalts zu, dessen Kanzlei er abwi-

ckelt (§ 55 Abs. 2 Satz 3 BRAO). Er gilt für die schwebenden Angelegenheiten als von der Partei be-

vollmächtigt, sofern diese nicht für die Wahrnehmung ihrer Rechte in anderer Weise sorgt (§ 55 Abs. 2 

Satz 4 BRAO). 

b) Unterzeichnung im Geschäftsverkehr 

Der Abwickler darf das Geschäftspapier der ausgeschiedenen Kanzlei grundsätzlich verwenden, muss 

aber das Ausscheiden des Rechtsanwalts in geeigneter Weise kenntlich machen und klarstellen, dass 

er als Abwickler handelt. Alternativ kann der Abwickler seinen eigenen Briefkopf verwenden, muss 

aber ebenso kenntlich machen, dass er als Abwickler handelt; z. B. kann er unter seiner Unterschrift 

„Rechtsanwalt XX“ den Zusatz aufnehmen „Abwickler für die Kanzlei XX“. 

3. Annahme neuer Mandate 

Der Abwickler ist innerhalb der ersten sechs Monate berechtigt – aber nicht verpflichtet – als Abwickler 

neue Aufträge anzunehmen (§ 55 Abs. 2 Satz 2, zweiter Halbsatz BRAO). 
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Die Abwicklung hat schnellstmöglichst zu erfolgen. Ist dies im Einzelfall innerhalb der Jahresfrist des 

§ 55 Abs. 1 Satz 4 BRAO nicht möglich, ist der Abwickler verpflichtet, sich um eine Verlängerung der 

Abwicklung zu bemühen. Dies sollte in Absprache mit der Rechtsanwaltskammer geschehen. 

4. Abgeschlossene Mandate 

Akten können im Interesse der Anwaltschaft und des Datenschutzes aufgrund der gegenüber den 

Mandaten bestehenden zivil- und strafrechtlichen (§ 203 StGB) Pflicht zur Verschwiegenheit und Ge-

heimhaltung nicht einfach vernichtet oder beliebig Dritten überlassen werden. 

Akten, die noch keine sechs Jahre alt sind, können entweder gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3 BRAO ent-

sorgt oder nach Ablauf der 6-Jahresfrist vernichtet werden. Für die Aufbewahrung der Altakten ist der 

Abwickler selbst nicht verantwortlich. Diese Pflicht trifft den Anwalt, dessen Kanzlei abgewickelt wird 

oder dessen Erben.  

Die Verschwiegenheitspflicht des Abwicklers geht auf die Erben über (§§ 55 BRAO, 203 Abs. 3 Satz 3, 

Abs. 4 StGB). 

5. Gebühren 

Der Abwickler wird für Rechnung des Ausgeschiedenen tätig (§ 55 Abs. 3 Satz 1 BRAO). Er ist berech-

tigt, jedoch außer im Rahmen eines Kostenfestsetzungsverfahrens nicht verpflichtet, Kostenforderun-

gen des früheren Rechtsanwalts im eigenen Namen für dessen oder für Rechnung der Erben geltend 

zu machen (§ 55 Abs. 3 Satz 2 BRAO). 

Es empfiehlt sich, zur Sicherung der eigenen Vergütung Kostenforderungen des Ausgeschiedenen 

geltend zu machen, einzuziehen und auf einem Anderkonto zu sammeln. 

 

V. Haftung 

Der Abwickler führt die Abwicklung eigenverantwortlich. Er haftet ab dem Zeitpunkt seiner Bestellung, 

und zwar nicht nur für eigene Fehler, sondern auch für haftungsbegründende Sachverhalte, die sein 

Vorgänger eingeleitet hat, aber durch ihn ab dem Bestellungszeitpunkt noch hätten korrigiert werden 

können. Deshalb sollte er unverzüglich seine Abwicklertätigkeit aufnehmen und die Bestellung seinem 

Versicherer mitteilen (Obliegenheit). 

 

VI. Vergütung des Kanzleiabwicklers 

Die Vergütung des Kanzleiabwicklers richtet sich nach den §§ 55 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. 53 Abs. 10 

BRAO. Der ausgeschiedene Rechtsanwalt oder die Erben müssen dem Abwickler eine angemessene 

Vergütung zahlen, für die auch Sicherheit im Voraus zu leisten ist. Können sich die Beteiligten über die 

Höhe der Vergütung oder Sicherheit nicht einigen, muss auf Antrag des Abwicklers die Vergütung oder 

Sicherheit vom Vorstand der Rechtsanwaltskammer festgesetzt werden. Voraussetzung für den Fest-

setzungsantrag ist die Dokumentation der Abwicklertätigkeit sowie des Zeitaufwands. Zeichnet sich 

eine Bürgenhaftung der Rechtsanwaltskammer ab, empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Kammer Kon-

takt aufzunehmen und das weitere Vorgehen zu besprechen. 
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VII. Verhältnis zwischen Abwickler und Insolvenzverwalter 

Ist über das Vermögen des ehemaligen Rechtsanwalts das Insolvenzverfahren eröffnet worden, treten 

die Regelungen der BRAO mit denen der Insolvenzordnung in Konkurrenz (Feuerich/Weyland, BRAO, 

9. Aufl. 2016, § 55 Rn. 47). 

Dieses Konkurrenzverhältnis ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich zugunsten des Abwicklers 

aufzulösen (zuletzt LG Aachen, Urteil vom 27.03.2009, BRAK-Mitt. 3/2009, S. 143 ff.). 

Die Sicherheit des Rechtsverkehrs rechtfertigt es, dass dem Abwickler bis zur Beendigung des Ab-

wicklerverhältnisses sämtliche Honorare zuzusprechen sind, die er zur Finanzierung des laufenden 

Kanzleibetriebes zu verwenden berechtigt ist. Ihm stehen darüber hinaus sowohl Vorschüsse auf sein 

eigenes Honorar als auch eine erforderliche Sicherheit zu (LG Aachen, Urteil vom 27.03.2009, s.o.), 

die er im Rahmen des Erforderlichen aus diesen Honoraren sowie auch aus eingehenden Gebühren 

entnehmen darf (BGH, Urteil vom 23.06.2005 – IX ZR 139/04). 

Der Anspruch des Insolvenzverwalters auf Herausgabe des Erlangten wird gemäß § 53 Abs. 9 Satz 2 

BRAO, § 667 BGB erst mit Beendigung der Abwicklertätigkeit fällig. Der BGH lässt dabei offen, ob 

etwas anderes für vom Abwickler erwirtschaftete Überschüsse gilt, die nicht mehr für die weitere Ab-

wicklung benötigt werden (BGH, Urteil vom 23.06.2005 – IX ZR 139/04). 


